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Vorwort

Die Rechtsfigur der Satzungsdurchbrechung scheint seit der begriffsprägenden 
Untersuchung von Werner Ueberfeldt, die an der Universität zu Köln im 
Jahr 1934 als Dissertation angenommen wurde, im Recht der Kapitalgesell-
schaften etabliert. Trotz dieser langen Historie besteht in Rechtsprechung und 
Schrifttum erhebliche dogmatische „Unordnung“. Anders als in den meisten 
anderen Bereichen des Gesellschaftsrechts streitet man nicht nur über die dog-
matisch zutreffende Verortung und die hieraus abzuleitenden Rechtsfolgen 
satzungsdurchbrechender Beschlüsse, sondern es fehlt bereits an einem ganz 
grundlegenden Konsens darüber, welche Fälle überhaupt unter den Begriff der 
Satzungsdurchbrechung zu fassen sind.

Trotzdem (oder vielleicht gerade deswegen) hat sich der Begriff in hohem 
Maße verselbständigt und wird vielfach ohne Reflexion der dogmatischen 
Grundlagen verwendet. Die daraus folgende Rechtsunsicherheit ist nicht nur 
aus wissenschaftlicher Sicht unbefriedigend, sondern bereitet auch der Praxis 
große Schwierigkeiten.

Die nachstehende Schrift gibt einen systematischen Überblick über den 
Meinungsstand und entwickelt ein dogmatisch schlüssiges und praktisch hand-
habbares Gesamtkonzept zur Einordnung satzungsdurchbrechender Beschlüsse 
und sog. Öffnungsklauseln. Über die entwickelten Thesen mag man streiten – es 
wäre aber bereits viel gewonnen, wenn die Untersuchung eine weitergehende 
Auseinandersetzung mit der Dogmatik satzungsdurchbrechender Beschlüsse in 
Wissenschaft und Rechtsprechung anstoßen würde.

Die Arbeit hat im Wintersemester 2018/19 der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu Köln als Habilitationsschrift vorgelegen und wurde 
als schriftliche Habilitationsleistung angenommen. Das Manuskript wurde ur-
sprünglich Ende 2018 abgeschlossen; für die nachstehende Fassung konnten 
Rechtsprechung und Schrifttum bis Mitte 2019 nachgetragen werden.

Die Entscheidung des BGH vom 2. 7. ​2019 – II ZR 406/17 konnte nicht mehr 
berücksichtigt werden. Angemerkt sei dazu, dass der II. Zivilsenat zur Frage 
der Einrichtung eines GmbH-​Aufsichtsrats mit organschaftlichen Kompeten-
zen über eine sog. Öffnungsklausel zu den gleichen Schlussfolgerungen gelangt 
ist wie diese Schrift (S. 342 ff.). Damit ist für die Praxis eines der drängendsten 
Probleme in diesem Bereich gelöst; zugleich hat die Entscheidung zumindest 



für diesen (Teil‑)Bereich der im Folgenden behandelten Themen die überfällige 
wissenschaftliche Diskussion ausgelöst.

Sehr herzlich danken möchte ich meinem akademischen Lehrer, Herrn Pro-
fessor Dr. Joachim Hennrichs. Ohne ihn gäbe es diese Arbeit nicht. Nur dank 
seines Vertrauens in meine akademischen Fähigkeiten und seines anhaltenden 
„Werbens“ für die Wissenschaft habe ich mich entschlossen, nach Jahren in 
der Anwaltschaft doch noch eine wissenschaftliche Karriere anzustreben – und 
diesen Entschluss habe ich in der Zeit an seinem Lehrstuhl und in der täglichen 
Zusammenarbeit mit Joachim Hennrichs nie bereut. Seine herzliche, offene Art, 
sein ganz außergewöhnliches juristisches Verständnis und schließlich der Res-
pekt, den er auch aus seiner Sicht nicht überzeugenden Meinungen entgegen-
bringt, führten nicht nur stets zu äußerst fruchtbaren wissenschaftlichen Dis-
kussionen, sondern sind für mich nach wie vor Vorbild für wissenschaftliche 
Exzellenz und Ansporn für meine weitere Tätigkeit.

Nicht weniger herzlich danke ich Frau Professor Dr. Barbara Grunewald, die 
das Zweitgutachten so zügig erstattet hat, dass der (aufgrund eines laufenden Be-
rufungsverfahrens besonders) enge Zeitplan eingehalten werden konnte. Bereits 
während meiner Habilitationszeit stand sie gern für fachliche Diskussionen zur 
Verfügung und hat es dabei verstanden, mir nicht nur wertvolle Anregungen mit 
auf den Weg zu geben, sondern gleichzeitig meine Motivation im Hinblick auf 
den baldigen Abschluss des „Projekts“ aufrechtzuerhalten.

Trotz all dieser Unterstützung habe ich die in der nachstehenden Schrift ent-
wickelten Thesen selbstverständlich allein zu verantworten.

Köln im Februar 2020� Moritz Pöschke
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